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Satzung der Stadt Olsberg 
über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 

"Offenen Ganztagsschule im Primarbereich" 
vom 24.08.2006 

in der Fassung vom 15.12.2011 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
zuletzt gültigen Fassung, der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der zuletzt gültigen Fassung und des Runderlasses des Ministeriums 
für Schule, Jugend und Kinder Nordrhein-Westfalen vom 12.02.2003 "Offene Ganztagsschu-
le im Primarbereich" jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Olsberg in 
seiner Sitzung am 15.12.2011 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Er-
hebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ in 
der Fassung vom 24. August 2006 beschlossen: 
  

§ 1 
Betreuungsangebote an Grundschulen 

 

Die Offene Ganztagsschule im Primarbereich (OGS) bietet zusätzlich zum planmäßigen Un-
terricht an den Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonnta-
gen und Feiertagen) und bei Bedarf in den Ferien außerunterrichtliche Angebote an.  
 

§ 2 
Teilnahme / Anmeldung 

 

1.  Die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten der OGS ist freiwillig. Die Anmeldung 
 eines Kindes zur OGS ist jedoch für die Dauer eines Schuljahres verbindlich und löst 
 grundsätzlich die Beitragspflicht dieser Satzung aus.  
 

2.  Die Anmeldung erfolgt schriftlich bei der jeweiligen Grundschule und gilt bis auf Weiteres. 
Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung in Einvernehmen mit dem Kooperati-
onspartner der Offenen Ganztagsschule und dem Schulträger.  

 

3.  Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten diese Satzung und den hierin 
 festgelegten Elternbeitrag an.   

4.  An den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule können grundsätz-
lich und vorrangig nur Schülerinnen und Schüler der Schule teilnehmen, an denen dieses 
Angebot besteht. Eine Aufnahme kann nur erfolgen, soweit freie Plätze vorhanden sind. 
Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler anderer Grundschulen und Schulen der Se-
kundarstufe 1. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme und Besuch der Offenen 
Ganztagsschule. 

 

 

§ 3 
Abmeldung / Ausschluss 

 

1.  Eine vorzeitige unterjährige Abmeldung von den Angeboten der OGS ist mit einer Frist 
 von 4 Wochen jeweils zum 01. eines Monats möglich bei: 
 - Wechsel der Schule in Folge Wohnortwechsels 
 - Änderung hinsichtlich der Personensorge für das Kind 
  

2.  Ein Kind kann von der Teilnahme an außerschulischen Angeboten der Offenen Ganz-
 tagsschule ausgeschlossen werden, wenn insbesondere  
 - das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben nicht zulässt, das Kind das Ange-
    bot nicht regelmäßig wahrnimmt, 
 - den Beitragszahlungen trotz mehrfacher Mahnung nicht nachgekommen wird 
 - die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben unrichtig waren bzw. sind 
 

3.  Über den Ausschluss entscheidet die Schulleitung in Einvernehmen mit dem Kooperati-
 onspartner der OGS und dem Schulträger. 
 

4.  Kann ein Schüler wegen Erkrankung, wegen Abwesenheit vom Schulort oder aus ande-
 ren Gründen, die nicht von der Schule zu vertreten sind, an den Angeboten der OGS 
 nicht teilnehmen, so besteht kein Anspruch auf Erstattung des entsprechenden Betrages. 
 



5. Die Abmeldung des Kindes erfolgt über die Ganztagsschule.  
 
 

§ 4 
Elternbeiträge 

 

1.  Die Erziehungsberechtigten haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
 einen Elternbeitrag zu den jährlichen Betriebskosten des außerschulischen Angebotes 
 der OGS zu entrichten. 
 

2.  Der Elternbeitrag wird als Jahresbeitrag festgesetzt und ist in monatlichen Teilbeträgen, 
jeweils zum 15. eines Monats, fällig. Die Beitragspflicht wird durch die Schließungszeiten 
der OGS nicht berührt.  

 

3. Der Elternbeitrag enthält nicht die Kosten für die Mittagsverpflegung.  
 
 

4.  Der Elternbeitrag staffelt sich nach dem Einkommen. Der Einkommensbegriff ist in § 5 
dieser Satzung definiert.  

 
Jahreseinkommen Monatsbeitrag Jahreselternbeitrag 

bis 15.000 € 10 € 120 €
bis 25.000 € 20 € 240 €
bis 37.000 € 40 € 480 €
bis 49.000 € 60 € 720 €
bis 61.000 € 80 € 960 €

über 61.000 € 100 € 1200 €
 

Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig das Angebot der OGS der Stadt 
Olsberg, so halbiert sich der Beitrag für das 2. Kind in der OGS, für jedes weitere Kind 
entfällt der Beitrag.  
 

Weiterhin kann eine Befreiung erfolgen, wenn ein Kind einer Familie eine beitragspflichti-
ge Kindertagesstätte besucht. Eine Befreiung tritt dann ein, wenn der Beitrag für die Kin-
dertagesstätte höher ist, als der Beitrag für die Offene Ganztagsschule. 
 

5.  Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern.  
Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach  
§ 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die 
diese Leistungen erhalten, an die Stelle der Eltern. 

 

6.  Bei Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Eltern der Stadt Olsberg anzugeben 
und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen 
ist. Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der 
höchste Elternbeitrag zu leisten. 

 

 

§ 5 
Einkommensbegriff 

1. Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern 
im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Ein Ausgleich 
mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlag-
ten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuer-
freie Einnahmen, Einnahmen aus geringfügiger Beschäftigung gem. § 40a EStG, Un-
terhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentli-
chen Leistungen für die Eltern und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, 
hinzuzurechnen. Abzuziehen sind die im Einkommensteuerbescheid als Sonderaus-
gaben ausgewiesenen Kinderbetreuungskosten gem. § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG.  

 
2. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz bzw. Einkommensteuergesetz 

sowie der Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz und das Elterngeld 
bis zu einer Höhe von insgesamt 300 € im Monat bleiben als Einkommen unberück-
sichtigt (§ 10 Abs. 1 BEEG). In den Fällen des § 6 Satz 2 BEEG (Verdoppelung des 
Auszahlungszeitraumes) bleibt das Elterngeld nur bis zu einer Höhe von 150 € im 
Monat als Einkommen unberücksichtigt.  



 
3. Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund 

der Ausübung eines Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des Aus-
scheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu, 
oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem 
nach Absatz 1 ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus die-
sem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines Mandats hinzuzu-
rechnen.  

 
4.  Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 EStG zu gewähren-

den Freibeträge von dem nach Abs. 1 ermittelten Einkommen abzuziehen.  
 
 

§ 6 
Maßgeblicher Einkommens- / Bezugzeitraum  

1. Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe vorangegangenen Kalenderjahr. 
Abweichend davon ist das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde 
zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das Einkom-
men des vorgegangenen Kalenderjahres. Wird das Zwölffache des Einkommens des 
letzten Monats zugrunde gelegt, so sind auch Einkünfte hinzuzurechnen, die zwar 
nicht im letzten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen.  

 
2. Der Elternbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festzu-

setzen. Soweit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist abweichend von Satz 2 
auf das zu erwartende Jahreseinkommen abzustellen.  

 
3. Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer höheren 

Einkommensgruppe führen können, sind unverzüglich anzugeben.  
 

 

§ 7 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 

 
 

Olsberg, den 24. August 2006 
 
Der Bürgermeister 
 


